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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.01.1984

Norm

ABGB §933 I

Rechtssatz

Für den Beginn des Laufes der Gewährleistungsfrist und der Verjährungsfrist kommt es auf die Quali3kation des

Mangels nicht an. Der § 933 ABGB knüpft den Beginn des Fristenlaufes an die Ablieferung der Sache ohne nach der Art

des Mangels zu di7erenzieren. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Kenntnis des schädigenden Ereignisses und der

Person des Schädigers ohne daß es auf die Kenntnis der genauen Höhe des Schadens ankäme.

Entscheidungstexte

2 Ob 553/83

Entscheidungstext OGH 17.01.1984 2 Ob 553/83

8 Ob 631/89

Entscheidungstext OGH 29.11.1990 8 Ob 631/89

nur: Der § 933 ABGB knüpft den Beginn des Fristenlaufes an die Ablieferung der Sache. (T1)
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